


2

UNTERNEHMENS-MANAGEMENT

UND JÄHRLICH GRÜSST DIE BERUFSGENOSSENSCHAFT 
UNTERNEHMENSBERATUNG AUF DEM GEBIET „BEITRAG ZUR GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG“

Berufsgenossenschaften als Träger der 
gesetzlichen Unfallversicherung in 

Deutschland haben die wichtige Aufgabe, 
präventive Maßnahmen zur Verhütung 
von Arbeitsunfällen und Berufskrank-
heiten zu erarbeiten, Beschäftigte im Fall 
der Fälle medizinisch, beru�ich und sozi-
al zu rehabilitieren sowie für Folgen einer 
berufsbedingten Schädigung einen �nan-
ziellen Ausgleich zu leisten.

Die Finanzierung der Berufsgenossen-
schaften erfolgt dabei ausschließlich über 

die Beiträge der Arbeitgeber, die wiede-
rum die jährlichen Veranlagungs- und 
Beitragsbescheide oft als unverhandelbar 
hinnehmen. Fehlender Wettbewerb und 
mangelnde Beratung auf dem Gebiet der 
Berufsgenossenschaften führen zu In-
transparenz und Unmut.

Die SÜDVERS-GRUPPE als eine der 
führenden Vermittlungsgesellschaften 
für Finanzdienstleistungen möchte ihren 
Kunden über einen exklusiven Koopera-
tionspartner auch auf dem Gebiet der Be-

rufsgenossenschaften eine Hilfestellung 
anbieten und Optimierungsmöglich-
keiten aufzeigen.

Woraus können sich Optimie-
rungsmöglichkeiten ergeben?
Zum Einen bestehen für Unternehmen 
erhebliche Beitragsrisiken. Fahrlässig un-
richtig gemachte Angaben können zu en-
ormen Beitragsnachforderungen (bis zu 
5 Jahren rückwirkend) führen. Diese 
Nachforderungen sind grundsätzlich so-
fort fällig. Eine kompetente Beratung 
schafft hier Rechtssicherheit! 

Zum Anderen können sich für Unter-
nehmen auch erhebliche und dauerhafte 
Einsparungspotentiale ergeben. Diese 
Potentiale können durch einen Wechsel 
der Berufsgenossenschaft, Hinzuziehung 
einer weiteren Berufsgenossenschaft 
oder aber durch eine günstigere Veranla-
gung nach dem Gefahrentarif realisiert 
werden!

Die Umsetzung der Optimierungsmög-
lichkeiten erfolgt ausschließlich auf Ini-
tiative des betreffenden Unternehmens. 

Wie ist der Ablauf der Beratung?
Nachdem Sie uns einen entsprechenden 
Beratungsbedarf signalisiert haben, über-
lassen Sie uns den letzten Beitragsbe-
scheid, den Veranlagungsbescheid sowie 
die Liste der Mitarbeiter mit Abteilung 
und Zuordnung zu den Gefahrklassen. 
Auf Basis dieser Unterlagen kann dann 
eine erste Aussage über Optimierungs-
chancen getroffen werden.

Im Anschluss daran wird sich unser ex-
klusiver Kooperationspartner mit Ihnen 
in Verbindung setzen und eine gemein-
same Vorgehensweise erarbeiten. Die 
langjährige Berufserfahrung unseres 
Partners auf diesem Gebiet garantiert Ih-
nen eine rechtssichere und nachhaltige 
Beratung.

Die Vergütung der dargestellten Leis-
tungen erfolgt zu Ihren Gunsten nahezu 
ausschließlich erfolgsabhängig.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Schaf-
fen Sie Klarheit und Rechtssicherheit! �Q



D ie Abhängigkeit aller Organisati-
onen von ihren Computer- und Te-

lekommunikationssystemen sowie funk-
tionierender Internetverbindung ist in-
nerhalb der letzten 10 Jahre erheblich 
gestiegen, ein Geschäftsbetrieb ohne di-
ese Systeme ist nicht mehr vorstellbar. 

Durch den allgemeinen Technolo-
giefortschritt, u.a. die Entwicklung voll-
automatisierter Geschäftsprozesse, konn-
te die Produktivität zwar gesteigert  wer-
den, jedoch führt gerade die Abhängigkeit 
hiervon zu neuen Risiken.

Die Risiken von Computer- und Tele-
kommunikationssystemen sind vielfältig. 
Für Unternehmen gilt es diese in einem 
ausführlichen Risk Management Prozess 
zu erfassen, zu bewerten und ggf. zu ver-
sichern.

Die traditionellen Versicherungslö-
sungen haben dem technischen Fort-
schritt nicht Stand gehalten. Die Deckung 
einer klassischen Elektronikversicherung, 
welche nur den Sachsubstanzschaden ver-
sichert (Brand, Blitzschlag Explosion etc.) 
kann heute über neue Lösungen um so ge-
nannte Vermögensschäden erweitert wer-
den. Versichert gelten dann u.a. Sabotage, 
Viren- oder Hackerangriffe, aber auch 
Netzwerkstörungen, Fehlleistungen von 
Versorgern, Kosten für die Wiederherstel-
lung von Daten und die Mitversicherung 
von Betriebsunterbrechungsschäden bis 
hin zum Imageverlust!

Grundvoraussetzung für eine solche 
Deckung ist ein im Vorfeld durchzufüh-
render Risikocheck. Dieser sollte sich je-
doch im Interesse des Unternehmens 
nicht auf das Ausfüllen eines Fragebo-
gens reduzieren, sondern ein Risiko-Au-
dit vor Ort (u.a. auch das Inspizieren der 
Serverlandschaft /-räume) sein. Die An-
forderungen an die physikalische Sicher-
heit der IT und Telekommunikations-
landschaft sind elementarer Grundstein 
für einen umfassenden Risk Manage-
ment Ansatz. Dieser umfasst mindestens 
die BSI Standards (Bundesamt für Sicher-
heit in der Informationstechnik).

Wenn Sie nun an Ihr Unternehmen 
und die dortige IT-Sicherheit denken, 

dann sprechen Sie mit Ihrer IT-Leitung 
und sie wird Ihnen bestätigen: 

Kein Unternehmen ist vollständig abgesi-
chert gegen die vorhandenen Risiken im IT- 
und TK-Bereich –selbst beste technische Prä-
vention lässt Risiken offen.

In vielen Unternehmen ist die Verfügbar-
keit ihres Netzwerks unternehmenskri-
tisch, ein Ausfall ihrer Systeme führt zu 
Handlungsunfähigkeit. 

Gerne helfen wir Ihnen bei der Umset-
zung Ihr Unternehmen sicherer zu ma-
chen und unterstützen Sie bei der Um-
setzung individueller Versicherungs-
lösungen.  �Q

RISK-MANAGEMENT

 IT-SICHERHEIT 
IST IHR HERZSTÜCK SICHER?
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I n Zeiten steigender Einkaufspreise 
und gleichzeitig länger werdenden 

Zahlungszielen, reichen die gezeichneten 
Limite der Kreditversicherer oft nicht 
mehr aus um den erhöhten Bedarf zu de-
cken. Die Kreditversicherer sind größten-
teils nicht mehr in der Lage, derartige Er-

höhungen –teilweise ganzer Branchen 
(Bsp. Milchindustrie)- zu zeichnen.

Die entstehende Deckungslücke kann 
erhebliche Ausmaße annehmen. Jetzt 
müssen sich die Unternehmen entschei-
den, ob sie das Delta zwischen tatsäch-
lichem Außenstand und gewährtem Kre-

ditlimit selbst tragen oder zusätzlich 
 absichern. Sofern der Bedarf an einer Ab-
sicherung des Deltas besteht, zeigt Ihnen 
die SÜDVERS Kreditversicherungsmak-
ler GmbH Wege auf um die Lücke zwi-
schen Kreditversicherungslimit und aktu-
ellem Außenstand zu schließen. �Q

FINANZ-MANAGEMENT

TEILZEICHNUNGSPROBLEMATIK! 
ABSICHERUNG DER LIMITE
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RENTE AB 67
DIE ALTERSSICHERUNG

Das RV-Rentenanpassungsgesetz be-
stimmt die stufenweise Anhebung 

der Regelaltersgrenze vom 65. auf das 67. 
Lebensjahr. Ab dem Jahr 2012 wird diese 
Grenze schrittweise angehoben. Der Ge-
burtsjahrgang 1946 hat im Jahr 2011 An-
spruch auf eine ungekürzte Regelalters-
rente noch ab Vollendung des 65. Lebens-
jahres. Ab dann gilt: Für je ein Jahr der 
späteren Geburt entsteht der Anspruch 
einen Monat später. 1958 Geborene kön-
nen die ungekürzte Regelaltersrente erst 
ab Vollendung des 66. Lebensjahres bean-
spruchen.

Ab Geburtsjahrgang 1959 bestimmt das 
Gesetz 2-Monats-Schritte für den späteren 
Anspruch auf Regelaltersrente. Für Jahr-
gänge ab 1964 und damit für Regelalters-
renten ab 2031 ist der stufenweise Über-
gang auf die ‚Rente ab 67’ abgeschlossen.

Dieser Stufensystematik folgt auch die 
Bestimmung des frühest möglichen Alters-
rentenbeginns. Bis zu 5 Jahre vor dieser jahr-
gangsbezogenen Altersgrenze kann eine Al-
tersrente beantragt werden – erkauft mit 
Abschlägen von bis zu 18% auf die kaum 
eine angemessene Grundversorgung ge-
währleistende gesetzliche Altersrente.

Ausnahmen von oben Gesagtem be-
stimmt das Gesetz u. a. für langjährig, be-
sonders langjährig Versicherte oder auch 
schwerbehinderte Menschen. Hier müs-
sen die Anspruchsgrundlagen des Einzel-
falls bestimmt werden. 

Forderungen nach Ausnahmerege-
lungen für weitere Personenkreise wer-
den von verschiedenen gesellschaftlichen 
Gruppen gestellt und diskutiert.  

Auswirkungen auf die betrieb-
liche Altersversorgung  
Die betriebliche Altersversorgung ist von 
den neuen Altersgrenzen der gesetzlichen 
Rentenversicherung künftig direkt be-
troffen. Zu unterscheiden ist dabei grund-
sätzlich zwischen Steuer- und Arbeits-
recht. Beachtet werden müssen dabei 
auch die Inhalte der Zusage auf betrieb-
liche Altersversorgung.

Steuerrechtlich ist beabsichtigt, die bis-
her bekannte Grenze des 60. Lebensjahres 
für die steuerliche Förderung mittels Ver-
waltungsanweisungen auf das 62. Lebens-
jahr anzuheben.

Arbeitsrechtlich ist bei bestehenden ar-
beitgeber�nanzierten Leistungszusagen 
grundsätzlich der Wortlaut der Zusage 
maßgeblich. Für bestehende Zusagen gilt 
das darin festgeschriebene Alter für den 
Anspruch auf Bezug von Leistungen.

Werden die Anspruchsvoraussetz-
ungen durch einen Verweis auf die Be-
stimmungen der gesetzlichen Rentenver-

sicherung bzw. auf deren Regelalters-
grenze definiert, erfordert künftig die 
Berechnung der Teilansprüche von mit 
unverfallbaren Ansprüchen ausschei-
denden Arbeitnehmern auch eine Be-
rücksichtigung des Geburtsjahrgangs. 
Die im RV-Altersgrenzenanpassungsge-
setz genannten Ausnahmen wirken sich 
sinngemäß auch auf die betriebliche Al-
tersversorgung aus.

Anpassung an künftige Alters-
grenzen bei Neuzusagen
Eine rechtliche Verp�ichtung, in Versor-
gungsordnungen die Bestimmungen der 
gesetzlichen Rentenversicherung nachzu-
bilden, gibt es nicht. In den meisten Fällen 
ist es jedoch sicherlich sinnvoll, bestehen-
de Vorsorgemodelle in Hinblick auf die 
gesetzlichen Änderungen zu überprüfen. 
Bei dem Ziel, bestehenden Versorgungs-
ordnungen aktuell und zukunftsfähig zu 
gestalten, begleiten wir Sie gerne.  �Q
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Folgende Themen interessieren mich:

�R�� ��Unternehmenserben:  
Der Weg aus der Liquiditätsfalle

�R���� ��Unternehmensberatung auf dem  
Gebiet der gesetzlichen Unfallversicherung

�R�� IT-Sicherheit

�R�� Teilzeichnungsproblematik

�R�� Rente ab 67
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